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See the notice on TED website

246510-2026 - Competition
Germany – Medical equipments – Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH / Beschaffung von 
EKG-Geräten
OJ S 70/2026 10/04/2026
Contract or concession notice – standard regime
Supplies

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH
Email: vergabeverfahren@abante.de
Legal type of the buyer: Organisation awarding a contract subsidised by a contracting authority
Activity of the contracting authority: Health

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH / Beschaffung von EKG-Geräten
Description: Der Rettungsdienst Landkreis Aurich benötigt EKG-Geräte mit Defibrillator-
Funktionalität und Patientenmonitoringsystem, die den einschlägigen europäischen und 
deutschen Normen entsprechen. Sie müssen dem aktuellen notfallmedizinischen Stand der 
Technik entsprechen. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der 
Leistungsbeschreibung.
Procedure identifier: 13456d99-1c68-4796-bc0d-365a3310b180
Internal identifier: 058/26
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33100000 Medical equipments
Additional classification (cpv): 33123000 Cardiovascular devices, 33172000 Anaesthesia and 
resuscitation devices

2.1.2.  Place of performance
Postal address: Egelser Str. 28  
Town: Aurich
Postcode: 26605
Country subdivision (NUTS): Aurich (DE947)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y0MMC77#
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Grounds for exclusion

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/246510-2026
mailto:vergabeverfahren@abante.de
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Sources of grounds for exclusion: Notice, Procurement Document
Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds: vgl. § 123 Abs. 2 GWB: 
"§ 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des 
Mindestlohngesetzes, § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2959) bleiben unberührt."
Participation in a criminal organisation: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB: "Öffentliche Auftraggeber 
schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme 
aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem 
Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine 
Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach: (...) 1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller 
Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 
129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland)"
Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 1 GWB: 
"Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 1. § 129 
des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs 
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und 
terroristische Vereinigungen im Ausland)"
Money laundering or terrorist financing: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 2, 3 GWB: "Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach 
Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: (...) 2. § 89c des 
Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat 
oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass 
diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden 
sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 3. § 261 
des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche)"
Fraud: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 4, 5 GWB: "Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen 
zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon 
haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, 
rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: (...) 
4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden, 5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit 
sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, 
die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden"
Corruption: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 6, 7, 8, 9 GWB: "Öffentliche Auftraggeber schließen ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie 
Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 
30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer 
Straftat nach: (...) 6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
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Bestechung im Gesundheitswesen), 7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
Bestechung von Mandatsträgern) oder § 108f des Strafgesetzbuchs (unzulässige 
Interessenwahrnehmung), 8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung 
und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische 
und internationale Bedienstete), 9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem 
Geschäftsverkehr)"
Child labour and including other forms of trafficking in human beings: vgl. § 123 Abs. 1 Nr. 10 
GWB: "Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: (...) 10. 
den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches 
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, 
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung)."
Breaching obligation relating to payment of taxes: vgl. § 123 Abs. 4 S. 1 GWB: "Öffentliche 
Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 1. das Unternehmen seinen 
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung 
nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige 
Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige 
geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können."
Breaching obligation relating to payment of social security contributions: vgl. § 123 Abs. 4 S. 1 
GWB: "Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 1. das 
Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur 
Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder 
bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 2. die öffentlichen 
Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 
nachweisen können."
Breaching of obligations in the fields of environmental law: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB: 
"Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn 1. das Unternehmen bei der 
Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder 
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat"
Breaching of obligations in the fields of social law: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB: "Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn 1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen 
verstoßen hat"
Breaching of obligations in the fields of labour law: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB: "Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn 1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen 
verstoßen hat"
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Insolvency: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn (...) 2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des 
Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder 
eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden 
ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit 
eingestellt hat
Assets being administered by liquidator: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB: "Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das 
Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren 
beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 
abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine 
Tätigkeit eingestellt hat"
Business activities are suspended: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB: "Öffentliche Auftraggeber 
können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn (...) 2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des 
Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder 
eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden 
ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit 
eingestellt hat"
Analogous situation like bankruptcy, insolvency or arrangement with creditors under national 
law: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 2. 
das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das 
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat"
Grave professional misconduct: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB: "Öffentliche Auftraggeber 
können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn (...) 3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit 
nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des 
Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden"
Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: vgl. § 124 Abs. 1 
Nr. 4 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 4. der öffentliche 
Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit 
anderen Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander 
abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 
bezwecken oder bewirken"
Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 5 
GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 5. ein Interessenkonflikt bei 
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der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung 
des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger 
einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann"
Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: vgl. § 124 Abs. 
1 Nr. 6 GWB: "Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 6. eine 
Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung 
des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch 
andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann"
Early termination, damages, or other comparable sanctions: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB: 
"Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 7. das Unternehmen eine 
wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder 
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer 
vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt 
hat"
Misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents or obtained 
confidential information of this procedure: vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 8, 9 GWB: "Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn (...) 8. das Unternehmen in Bezug auf 
Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen oder 
Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu 
übermitteln, 9. das Unternehmen a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen 
Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, b) versucht hat, vertrauliche 
Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen 
könnte, oder c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder 
versucht hat, solche Informationen zu übermitteln."

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH / Beschaffung von EKG-Geräten
Description: 1.2. Liefer- und Entwicklungsstand - Alle Funktionen müssen bei Angebotsabgabe 
auslieferungs- und verwendungsreif sein. - Funktionen in Entwicklung werden nicht bewertet. 
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung.
Internal identifier: 058/26

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Supplies
Main classification (cpv): 33100000 Medical equipments
Additional classification (cpv): 33123000 Cardiovascular devices, 33172000 Anaesthesia and 
resuscitation devices

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Egelser Str. 28  



246510-2026 Page 6/12

Town: Aurich
Postcode: 26605
Country subdivision (NUTS): Aurich (DE947)
Country: Germany

5.1.3.  Estimated duration
Other duration: Unknown

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: Enrolment in a trade register
Description of selection criterion: Angaben zu seiner/ihrer Identität und Existenz Der Bieter, die 
Mitglieder der Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber und der/die Unterauftragnehmer 
muss/müssen Angaben zu seiner/ihrer Identität und Existenz machen. Gefordert sind die 
folgenden Angaben: Name, Anschrift, Ansprechpartner nebst Kontaktdaten, Niederlassungen, 
Unternehmensgröße, Rechtsform, Gewerbeanmeldung, Handelsregistereintragung, 
Berufsregistereintragung, Kammermitgliedschaften. Dies ist nachzuweisen durch 
Eigenerklärungen, wobei sich der AG u. a. die Anforderungen von Auszügen aus dem 
Handelsregister vorbehält. Die Eigenerklärung/en ist/sind mit dem Angebot einzureichen für 
den Bieter, für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft und für den/die Eignungsleihgeber. Für 
den/die Unterauftragnehmer ist sie erst auf gesonderte Anforderung des AG einzureichen, 
außer der Unterauftragnehmer ist zugleich Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung 
mit dem Angebot und nicht erst auf Anforderung einzureichen.

Criterion: Other economic or financial requirements
Description of selection criterion: Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB Der Bieter, die 
Mitglieder der Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber und der/die Unterauftragnehmer 
dürfen keine Ausschlussgründe verwirklichen, insbesondere nicht nach §§ 123, 124 GWB. 
Sollten sie Ausschlussgründe verwirklichen, haben sie hierzu nähere Angaben zu machen und 
ggf. eine Selbstreinigung nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen, wobei 
sich der AG u. a. die Anforderungen von Registerauszügen etc. vorbehält. Die Eigenerklärung
/en ist/sind mit dem Angebot einzureichen für den Bieter, für jedes Mitglied der 
Bietergemeinschaft und für den/die Eignungsleihgeber. Für den/die Unterauftragnehmer ist sie 
erst auf gesonderte Anforderung des AG einzureichen, außer der Unterauftragnehmer ist 
zugleich Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem Angebot und nicht erst 
auf Anforderung einzureichen.

Criterion: Subcontracting proportion
Description of selection criterion: Mitglieder und Leistungsteile der Bietergemeinschaft Falls 
das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird, müssen alle Mitglieder der 
Bietergemeinschaft die jeweils anderen Mitglieder der Bietergemeinschaft benennen und 
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mitteilen, welche Leistungsteile sie im Rahmen der Bietergemeinschaft voraussichtlich 
erbringen werden. Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen. Die Eigenerklärung/en ist
/sind mit dem Angebot einzureichen für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft. Leistungen der 
Unterauftragnehmer Falls der Einsatz von Unterauftragnehmern vorgesehen ist, muss der 
Bieter bzw. die Bietergemeinschaft die Leistungen benennen, die er bzw. sie voraussichtlich 
an Unterauftragnehmer zu vergeben beabsichtigt. Der Nachweis erfolgt durch 
Eigenerklärungen. Die Eigenerklärung/en ist/sind mit dem Angebot einzureichen für jedes 
Mitglied der Bietergemeinschaft. Leistungen der Eignungsleihgeber Falls eine Eignungsleihe 
vorgesehen ist, muss der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft angeben, wofür und in welchem 
Umfang dies vorgesehen ist, und der Unterauftragnehmer, der seine Eignung verleiht, bzw. 
der Eignungsleihgeber, ob und ggf. welchen Leistungsteil er übernimmt, welche Kapazitäten 
er verleiht, dass er die Kapazitäten tatsächlich zur Verfügung stellt, dass er - bei Leihe der 
beruflichen Leistungsfähigkeit - den betreffenden Leistungsteil auch selbst erbringt, und dass 
er - bei Leihe der wirtschaftlich-finanziellen Leistungsfähigkeit - die gesamtschuldnerische 
Haftung übernimmt. Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen. Die Eigenerklärung ist mit 
dem Angebot einzureichen für den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft sowie für den/die 
Unterauftragnehmer, der seine Eignung verleiht/verleihen, bzw. den Eignungsleihgeber.

Criterion: General yearly turnover
Description of selection criterion: Unternehmensumsatz im Tätigkeitsbereich gemäß § 45 Abs. 
1 Nr. 1 VgV Der Bieter, die Mitglieder der Bietergemeinschaft und der/die Eignungsleihgeber 
(falls er die Eignung in wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht verleiht) muss/müssen sowohl seinen
/ihren jeweiligen Gesamtumsatz (netto) als auch seinen/ihren jeweiligen Umsatz (netto) im 
Tätigkeitsbereich in den Geschäftsjahren 2023, 2024 und 2025 (dies sind die letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre) angeben. Bei einem unterjährig endenden Geschäftsjahr 
kommt es auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre vor der Absendung der EU-
weiten Bekanntmachung an. Der Auftraggeber verlangt einen durchschnittlichen Umsatzerlös 
in den letzten drei Geschäftsjahren von mindestens 1.500.000 EUR pro Jahr. Der Nachweis 
erfolgt durch Eigenerklärungen, wobei sich der AG u. a. die Anforderung von Gewinn- und 
Verlustrechnungen etc. vorbehält. Die Eigenerklärung ist mit dem Angebot einzureichen für 
den Bieter, für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft sowie für den/die Unterauftragnehmer, 
der seine Eignung in wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht verleiht/verleihen, bzw. den 
Eignungsleihgeber in wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht.

Criterion: Professional risk indemnity insurance
Description of selection criterion: Versicherungsnachweis gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3 VgV Der 
Bieter bzw. die Bietergemeinschaft und der/die Eignungsleihgeber (falls er die Eignung in 
wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht verleiht) muss/müssen das Bestehen einer 
Haftpflichtversicherung ab Leistungsbeginn bei einem in der EU zugelassenen 
Versicherungsunternehmen mit folgender Deckung nachweisen: Personenschäden 
mindestens 1.000.000 EUR, Sachschäden mindestens 500.000 EUR, Vermögensschäden, die 
weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind, mindestens 1.000.000 
EUR. Als versicherte Risiken müssen alle wesentlichen Tätigkeiten umfasst sein, die der 
Auftragnehmer nach dem ausgeschriebenen Vertrag erbringt. Der Nachweis erfolgt durch 
Eigenerklärungen, wobei sich der AG u. a. die Anforderungen der Versicherungspolice oder 
einer Versicherungsbestätigung. Die Eigenerklärung ist mit dem Angebot einzureichen für den 
Bieter bzw. die Bietergemeinschaft sowie für den/die Unterauftragnehmer, der seine Eignung 
in wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht verleiht/verleihen, bzw. den Eignungsleihgeber in 
wirtschaftlich-finanzieller Hinsicht.
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Criterion: References on specified deliveries
Description of selection criterion: Referenzen - § 46 Absatz 3 Nr. 1 VgV Der Bieter bzw. die 
Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber (falls er die Eignung in technisch-beruflicher 
Hinsicht verleiht/verleihen) und der/die Unterauftragnehmer (soweit er/sie den betreffenden 
Leistungsteil selbst erbringt/erbringen) muss/müssen mindestens drei Referenzaufträge aus 
den letzten fünf Geschäftsjahren, gerechnet ab dem Tag der Absendung der EU-weiten 
Veröffentlichung, bei mindestens 6-monatigem Unternehmensbetrieb und jeweiligen 
Mindestauftragshöhen von 200.000 EUR, nachweisen. Die Referenzaufträge müssen einen 
öffentlichen Auftraggeber als Referenzgeber vorweisen. Zu diesem Zweck muss er bzw. 
müssen sie Angaben zum Referenznehmer (wer hat die Leistungen erbracht?), zum 
Referenzgeber (an wen wurden die Leistungen erbracht?) und zum Referenzinhalt (worin 
bestanden die Leistungen?) machen. Im Einzelnen wird verlangt, das Projekt und die 
erbrachte Leistung dem Inhalt, dem Zeitraum, dem Umfang und dem Wert nach zu 
beschreiben. Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen, wobei sich der AG u. a. die 
Anforderung von Referenzbestätigungen vorbehält. Die Eigenerklärung ist mit dem Angebot 
einzureichen für den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft, für den/die Eignungsleihgeber (falls er
/sie die Eignung in technisch-beruflicher Hinsicht verleiht/verleihen) sowie für den/die 
Unterauftragnehmer, wenn er/sie zugleich seine Eignung verleiht/verleihen. Für den/die 
Unterauftragnehmer ist die Eigenerklärung erst auf gesonderte Anforderung des AG 
einzureichen, soweit er/sie den betreffenden Leistungsteil selbst erbringt/erbringen, außer der 
Unterauftragnehmer ist zugleich Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem 
Angebot und nicht erst auf Anforderung einzureichen.

Criterion: Measures for ensuring quality
Description of selection criterion: Technische Ausrüstung, Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
und Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens Der Bieter bzw. die 
Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber (falls er die Eignung in technisch-beruflicher 
Hinsicht verleiht/verleihen) und der/die Unterauftragnehmer (soweit er/sie den betreffenden 
Leistungsteil selbst erbringt/erbringen) muss/müssen mindestens Technische Ausrüstung, 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des 
Unternehmens nachweisen, welche die folgenden Anforderungen erfüllen: Nachweis eines 
Qualitätsmanagement-Systems nach DIN EN ISO 13485 oder gleichwertig. Der Nachweis 
erfolgt durch Eigenerklärungen, wobei sich der AG die Anforderung von Drittnachweisen 
vorbehält. Die Eigenerklärung ist mit dem Angebot einzureichen für den Bieter bzw. die 
Bietergemeinschaft, für den/die Eignungsleihgeber (falls er/sie die Eignung in technisch-
beruflicher Hinsicht verleiht/verleihen) sowie für den/die Unterauftragnehmer, wenn er/sie 
zugleich seine Eignung verleiht/verleihen. Für den/die Unterauftragnehmer ist die 
Eigenerklärung erst auf gesonderte Anforderung des AG einzureichen, soweit er/sie den 
betreffenden Leistungsteil selbst erbringt/erbringen, außer der Unterauftragnehmer ist zugleich 
Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem Angebot und nicht erst auf 
Anforderung einzureichen.

Criterion: Other economic or financial requirements
Description of selection criterion: Verschwiegenheitspflicht Der Bieter, die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber und der/die Unterauftragnehmer müssen alle 
ihm/ihnen seitens des Auftraggebers mündlich, schriftlich oder elektronisch zur Verfügung 
gestellten, nicht allgemein zugänglichen Daten vertraulich behandeln 
(Verschwiegenheitspflicht) und dürfen sie nur zur Durchführung dieses Vergabeverfahrens 
sowie des sich ggf. anschließenden Auftrags und/oder zur Erfüllung rechtlicher Pflichten zu 
verarbeiten. Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen, wobei sich der AG vorbehält, 
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Nachweise zu den Datensicherheitsmaßnahmen zu verlangen. Die Eigenerklärung/en ist/sind 
mit dem Angebot einzureichen für den Bieter, für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft und für 
den/die Eignungsleihgeber. Für den/die Unterauftragnehmer ist sie erst auf gesonderte 
Anforderung des AG einzureichen, außer der Unterauftragnehmer ist zugleich 
Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem Angebot und nicht erst auf 
Anforderung einzureichen. "Russland-Erklärung" Der Bieter, die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber und der/die Unterauftragnehmer dürfen nicht 
von Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 betroffen sein ("Russland-
Erklärung"). Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen. Die Eigenerklärung/en ist/sind mit 
dem Angebot einzureichen für den Bieter, für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft und für 
den/die Eignungsleihgeber. Für den/die Unterauftragnehmer ist sie erst auf gesonderte 
Anforderung des AG einzureichen, außer der Unterauftragnehmer ist zugleich 
Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem Angebot und nicht erst auf 
Anforderung einzureichen. Eigenerklärungen nach Landesrecht (gemäß §§ 2 Abs. 3, 4 Abs. 1 
NTVergG) Der Bieter, die Mitglieder der Bietergemeinschaft, der/die Eignungsleihgeber und 
der/die Unterauftragnehmer muss/müssen seinen/ihren Arbeitnehmer im Sinne des § 22 
MiLoG mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben des MiLoG und den Arbeitnehmern, 
die von Regelungen nach § 1 Abs. 3 MiLoG erfasst werden, mindestens ein Mindestentgelt 
nach den Vorgaben dieser Regelung zu zahlen. Der Nachweis erfolgt durch Eigenerklärungen. 
Die Eigenerklärung/en ist/sind mit dem Angebot einzureichen für den Bieter, für jedes Mitglied 
der Bietergemeinschaft und für den/die Eignungsleihgeber. Für den/die Unterauftragnehmer 
ist sie erst auf gesonderte Anforderung des AG einzureichen, außer der Unterauftragnehmer 
ist zugleich Eignungsleihgeber; in diesem Fall ist die Erklärung mit dem Angebot und nicht erst 
auf Anforderung einzureichen.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: Preis
Description: Preis
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 50
Criterion: 
Type: Quality
Name: Qualität
Description: Qualität
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 50

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Deadline for requesting additional information: 15/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Address of the procurement documents: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMC77
/documents
Ad hoc communication channel: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMC77

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMC77/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMC77/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMC77
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Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMC77
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of tenders: 21/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 49 Days
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later.
Additional information: Die Nachforderungen erfolgen nach Ermessen sowie unter Beachtung 
der einschlägigen Rechtsnormen
Information about public opening: 
Opening date: 21/05/2026 12:01:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European 
Summer Time
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Electronic invoicing: Allowed
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Organisation providing additional information about the procurement procedure: 
Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH
Organisation providing more information on the review procedures: Vergabekammer 
Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Organisation receiving requests to participate: Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Rettungsdienst Landkreis Aurich gGmbH
Registration number: nicht einschlägig
Postal address: Egelser Str. 28
Town: Aurich
Postcode: 26605
Country subdivision (NUTS): Aurich (DE947)
Country: Germany
Contact point: abante Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG
Email: vergabeverfahren@abante.de

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y0MMC77
mailto:vergabeverfahren@abante.de
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Telephone: +49 341 238 203 00
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate

8.1.  ORG-0002
Official name: abante Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG
Registration number: DE294948107
Postal address: Lessingstraße 2
Town: Leipzig
Postcode: 04109
Country subdivision (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)
Country: Germany
Email: vergabeverfahren@abante.de
Telephone: +49 341238203-00
Internet address: https://abante.de/
Roles of this organisation: 
Procurement service provider

8.1.  ORG-0003
Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Bauen und Digitalisierung
Registration number: t:04131153308
Postal address: Auf der Hude 2
Town: Lüneburg
Postcode: 21339
Country subdivision (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Country: Germany
Email: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Internet address: https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/uber_uns/aufsicht_und_recht
/vergabekammer/vergabekammer-niedersachsen-144803.html
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0004
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

mailto:vergabeverfahren@abante.de
https://abante.de/
mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/uber_uns/aufsicht_und_recht/vergabekammer/vergabekammer-niedersachsen-144803.html
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/uber_uns/aufsicht_und_recht/vergabekammer/vergabekammer-niedersachsen-144803.html
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Notice identifier/version: 542cce91-d230-4c4e-bd99-c7f76e62dbeb  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 09/04/2026 13:20:10 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 246510-2026
OJ S issue number: 70/2026
Publication date: 10/04/2026


	1. Buyer
	1.1. Buyer
	2. Procedure
	2.1. Procedure
	2.1.1. Purpose
	2.1.2. Place of performance
	2.1.4. General information
	2.1.6. Grounds for exclusion
	5. Lot
	5.1. Lot: LOT-0001
	5.1.1. Purpose
	5.1.2. Place of performance
	5.1.3. Estimated duration
	5.1.6. General information
	5.1.7. Strategic procurement
	5.1.9. Selection criteria
	5.1.10. Award criteria
	5.1.11. Procurement documents
	5.1.12. Terms of procurement
	5.1.15. Techniques
	5.1.16. Further information, mediation and review
	8. Organisations
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0004
	Notice information

